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Sankt Augustiner Straße nach der Künstlerin Yrsa von Leistner benennen
Anfrage der Fraktion FDP, Drucksachen-Nr.: 18/0390

Beratungsfolge Sitzungstermin Behandlung
Kultur-, Sport-und Freizeitausschusses 15.11.2018 öffentlich

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit beantworte ich die o.a. Anfrage wie folgt:

Am 21.04.2008 - also vor mehr als 10 Jahren - stellte die FDP-Fraktion einen Antrag an den
UPV, eine Sankt Augustiner Straße nach der Künstlerin Yrsa von Leistner zu benennen. Am
6.5.2008 wurde dieser Beschluss im UPV einstimmig gefasst. Leider hat es bisher keine er¬
kennbaren Aktivitäten der Verwaltung gegeben, den Beschluss umzusetzen. Deshalb fragt
die FDP-Fraktion:

Fragestellung 1:
Wie ist der Sachstand in dieser Angelegenheit?

Fragestellung 2:
Warum wird die Verwaltung hier nicht tätig?

Fragestellung 3:
Wann gedenkt die Verwaltung, den Beschluss endlich umzusetzen?

Antwort:
Die Aussage, es habe bisher keine Aktivitäten der Verwaltung gegeben, den Be-schluss um¬
zusetzen, trifft nicht zu. Mit der Vorlage "Straßenbenennung in den Stadtteilen Ort und Han¬
gelar" (Drucksachen-Nr.: 17/0061) hatte die Verwaltung dem Kultur-, Sport- und Freizeitaus¬
schuss im Jahr 2017 vorgeschlagen, eine Straße in Sankt Augustin- Ort nach Yrsa von Leist-
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ner zu benennen. Die ausgewählte Straße eignete sich auch gut, da sie sich in fußläufiger
Entfernung zu wichtigen Werken der Künstlerin befand ("Augustinus" auf dem Karl-
Gatzweiler-Platz und die beiden Figuren "Indische Weisheit" und ' iederkehrender Christus",
Bonner Straße). Eine Straßenbenennung im Jahr 2017 hätte sich zudem besonders gut ge¬
eignet, da diese mit dem 100. Geburtstag der Künstlerin zusammen gefallen wäre. Diese
Vorlage wurde vom Kultur-, Sport- und Freizeitausschuss am 08.03.2017 zurück gestellt.

Des Weiteren fasste der Ausschuss in der besagten Sitzung u.a. folgenden Beschluss:"Für grundsätzliche Überlegungen zur Benennung von Straßen wird kurzfristig eine interfrak¬

tionelle Arbeitsgruppe mit Begleitung durch die Verwaltung eingerichtet, die mit der Erstellung
einer Konzeption zur Benennung von Straßen (inhaltliche Leitlinien und Verfahren inkl. Aus¬
schusszuständigkeiten) beauftragt wird. Die Ergebnisse sind dem Kultur-, Sport- und Frei¬
zeitausschuss zur Beratung vorzulegen."

Diese Arbeitsgruppe hat aufgrund anderer prioritärer Aufgaben erst einmal getagt. Eine
nächste Sitzung wird aber im ersten Quartal des Jahres 2019 stattfinden, so-dass die Kon¬
zeption etwa zur Jahresmitte 2019 vorliegen wird.
Die Benennung der in der o.g. Drucksache aufgeführten Straßen (mit Ausnahme des Ro¬
senauweges; insoweit wurde die Vorlage beschlossen) wurde zurück gestellt, bis die Konzep¬
tion steht. Nach Vorlage der Konzeption sollen gemäß Beschluss vom 08.03.2017 "die Ge¬
spräche über die konkret zur Benennung anstehenden Straßen wieder aufgenommen werden
und in eine Beschlussfassung münden". Insofern besteht die Möglichkeit, die Straßenbenen¬
nung im Jahr 2019 zu beschließen.

Mit freundlichen Grüßen
In Vertretung

Beigeordneter


